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Teil A - Besonderer Teil

1. Versichertes Risiko

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen Teil A -
Besonderer Teil und Teil B - Allgemeiner Teil die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers als privater Tierhalter der im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen genannten Tiere sowie deren bis
zu 6 Monaten alten Jungtiere (bei Pferdehaltung von bis zu 1 Jahr alten
Fohlen).

2. Mitversichert ist

2.1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
2.1.1. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versiche-
rungsnehmers;
2.1.2. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
der in Teil A Ziffer 2.1.1. genannten Personen, auch wenn keine häus-
liche Gemeinschaft besteht. Bei volljährigen Kindern jedoch nur, solan-
ge sie sich in einer Ausbildung befinden (schulische Ausbildung
/berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium inkl. Masterstu-
dium, auch Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen, Praktika und
dergleichen). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes, des
freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des frei-
willigen sozialen/ökologischen Jahres, vor, während oder im Anschluss
an die Berufsausbildung, bleibt der Versicherungsschutz bestehen;
2.1.3. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
der in Teil A Ziffer 2.1.1. genannten Personen, auch wenn keine häus-
liche Gemeinschaft besteht, während einer Übergangszeit nach Ausbil-
dung, Studium, des Grundwehr- oder Zivildienstes, des freiwilligen
Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen so-
zialen/ökologischen Jahres bis zur Aufnahme einer beruflichen Tätig-
keit, längstens für ein Jahr nach Beendigung der Ausbildung wenn in
unmittelbaren Anschluss eine Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintritt
(auch wenn zur Überbrückung eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird).
2.2. die gesetzliche Haftpflicht
2.2.1. des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;
2.2.2. aus Schäden durch ungewollten Deckakt;
2.2.3. aus Flurschäden durch Reit- und Zugtiere sowie durch Zuchttiere
zum Belegen fremder Tiere;
2.2.4. wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit Ausnahme
der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen im Rahmen von Teil A Ziffer 8.;
Die Versicherungssumme für Sachschäden gilt insoweit auch für die
dort mitversicherten Vermögensschäden.
2.2.5. soweit besonders vereinbart, die gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermögensschäden im Sinne von Teil B Ziffer 2. für die Mitversiche-
rung von Vermögensschäden nach Maßgabe von Teil A Ziffer 9;
2.2.6. der nicht gewerbsmäßigen Reitbeteiligung (Reitbeteiligungen sind
auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse über die regelmäßige
Benutzung des versicherten Reitpferdes gegen Beteiligung an den Un-
terhaltskosten).
Dabei erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Ansprüche der
Reitbeteiligung gegen den Versicherungsnehmer.
2.2.7. aus dem Risiko von Personen, die nicht regelmäßig mit dem
Pferd umgehen bzw. dieses reiten und keinerlei Gegenleistung in jed-
weder Form erbringen (Fremdreiterrisiko);
2.2.8. aus der Teilnahme an Reit- und Fahrturnieren (nicht Pferderen-
nen);
2.2.9. aus dem Besitz und der Verwendung von eigenen und fremden
Kutschen oder ähnlichen Anhängern;
2.2.10. aus tierischen Ausscheidungen;
2.2.11. aus dem Besitz und der Verwendung von eigenen nicht versi-
cherungspflichtigen Hunde- und Pferdetransportanhängern, sofern aus
einer anderen Versicherung kein Ersatz erlangt werden kann;
2.2.12. aus dem Be- und Entladen der versicherten Tiere aus Kraftfahr-
zeugen und Kraftfahrzeuganhängern;
2.2.13. aus manuellen Reinigungs- und Pflegearbeiten an eigenen Tier-
transportanhängern, ausgeschlossen bleiben Schäden an der Umwelt.

3. Leistungs-Update-Garantie

Werden die dieser Tierhalterhaftpflichtversicherung zugrunde liegenden
Versicherungsbedingungen im Hinblick auf den Leistungsumfang aus-
schließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer geändert, so gelten
die Inhalte der neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für
diesen Vertrag.

Ausgenommen hiervon sind künftige Leistungserweiterungen, die auch
bei Neuverträgen gesondert gegen Zahlung eines zusätzlichen Beitrags
versichert werden müssen.

4. Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als privater Halter von Jagdhunden, für die bereits Versiche-
rungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung besteht.

5. Auslandsschäden bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt

Eingeschlossen ist - abweichend von Teil B Ziffer 7.9. - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten liegt, die der europäischen Währungs-
union angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6. Fortsetzung der privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung nach dem
Tode des Versicherungsnehmers

Für die nach Teil A Ziffer 2.1. mitversicherten Personen besteht der
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versi-
cherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird
die nächste Prämienrechnung durch eine der in Teil A Ziffer 2. ge-
nannten Personen eingelöst, so wird diese Versicherungsnehmer.

7. Für die private Hundehaltung gilt zusätzlich:

7.1. Einschluss von Mietsachschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Teil B Ziffer 7.6 - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden.
Bei gemieteten Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Hotelzimmern ist
auch die Beschädigung der dazu gehörenden Einrichtungsgegenstände
(Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr) mitversichert.
Ausgeschlossen sind:
Haftpflichtansprüche wegen
- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-

tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen be-

sonders versichern kann;
Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Vertragsversiche-
rungssummen - je Versicherungsfall 300.000 Euro, jeweils begrenzt auf
das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
7.2. Einschluss von Sachschäden durch häusliche Abwässer
Eingeschlossen sind - abweichend von Teil B Ziffer 7.14. - Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer aus dem
Rückstau des Straßenkanals.

8. Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagen-
risiko -

8.1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Ver-
änderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließ-
lich durch besonderen Vertrag gewährt).
8.2. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden nicht übersteigen.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
Rettungskosten nach dieser Maßgabe entstehen bereits dann, wenn der
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnah-
men als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von
Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffent-
lich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zah-
lung dieser Kosten verpflichtet ist.



Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Re-
paratur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind zu berücksichtigen.
8.3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
8.3.1. gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben.
8.3.2. wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.

9. Mitversicherung von Vermögensschäden

9.1. Soweit besonders vereinbart ist im Rahmen des Vertrages die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Teil B
Ziffer 2.1. wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind, mitversichert.
9.2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
9.2.1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
9.2.2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen);
9.2.3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachtlicher Tätigkeit;
9.2.4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Ge-
schäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie
aus Untreue und Unterschlagung;
9.2.5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;
9.2.6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;
9.2.7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;
9.2.8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationa-
lisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Rei-
severmittlung und Reiseveranstaltung;
9.2.9. bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
9.2.10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen.



Teil B - Allgemeiner Teil

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall, Embargobestimmung

1.1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbesimmungen privatrechtlichen Inhalts
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
1.2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
1.2.1. auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornah-
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;
1.2.2. wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;
1.2.3. wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Er-
folges;
1.2.4. auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;
1.2.5. auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;
1.2.6. wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.
1.3. Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung er-
weitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers wegen
2.1. Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;
2.2. Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko

3.1. Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht
3.1.1. aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Risiken des Versicherungsnehmers,
3.1.2. aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken
aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versi-
cherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,
3.1.3. aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Teil
B Ziffer 4. näher geregelt sind.
3.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Teil B Ziffer 18. kündigen.

4. Vorsorgeversicherung

Im Rahmen dieses Vertrages bietet der Versicherer sofort Versiche-
rungsschutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen:
4.1. Personen-, Sach- und Vermögensschäden im Sinne von Teil B Zif-
fer 1. durch neu hinzukommende Hunde oder Reit- und Zugtiere.
4.2. Der Versicherungsnehmer hat das Hinzukommen neuer Hunde,
Reit- und Zugtiere spätestens auf der Jahresmeldung mitzuteilen.
4.3. Informiert der Versicherungsnehmer den Versicherer wann sich die
Anzahl der gehaltenen Tiere reduziert hat, reduziert sich der Beitrag ab
diesem Zeitpunkt entsprechend.
4.4. Nicht versichert sind hinzukommende Risiken, sofern eine ander-
weitige Deckung besteht.

4.5. Die Regelungen der Vorsorgeversicherung gelten nicht für Risiken:
4.5.1. aus dem Eigentum, Besitz, Halten, Führen oder Gebrauch eines
Kraft-, Luft oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulas-
sungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
4.5.2. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
4.5.3. aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher oder amtlicher Tätig-
keit, sowie aus einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller
Art;
4.5.4. aus der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
privater Halter von Jagdhunden, für die bereits Versicherungsschutz
durch eine Jagdhaftpflichtversicherung besteht.
4.6. Dieser Vorsorgeschutz endet mit Ablauf des Versicherungsjahres,
in dem eines dieser Risiken hinzugekommen ist.
4.7. Mit Beginn des neuen Versicherungsjahres ist der entsprechende
Beitrag für neu hinzugekommene Risiken zu zahlen.
4.8. Wird vom Versicherungsnehmer kein Versicherungsschutz ge-
wünscht, entfällt dieser mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem ei-
nes dieser Risiken hinzugekommen ist.

5. Leistungen der Versicherung

5.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistel-
lung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzver-
pflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.
5.2. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
denersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
5.3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
5.4. Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchster-
satzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

6.1. Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.
Die Versicherungssumme beträgt für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden 20.000.000,- Euro pauschal.
6.2. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das 3.-fache der vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt.
6.3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.



6.4. Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung
(Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der
Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schaden-
ersatzansprüche verpflichtet.
6.5. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.
6.6. Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zesskosten und die Zinsen abweichend von §101 Abs. 2 S. 2 VVG, im
Verhältnis im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.
6.7. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.
6.8. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausge-
schlossen:
7.1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.
7.2. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers hinausgehen.
7.4. Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden
7.4.1. des Versicherungsnehmers selbst oder der in Teil B Ziffer 7.5.
benannten Personen gegen die Mitversicherten,
7.4.2. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages,
7.4.3. zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-
trages.
7.5. Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden gegen den Versiche-
rungsnehmer
7.5.1. aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversi-
cherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und - kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie El-
tern und Kinder miteinander verbunden sind).
7.5.2. von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähi-
ge oder betreute Person ist;
7.5.3. von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder
ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
7.5.4. von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
7.5.5. von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

7.5.6. von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.
zu Ziffer 7.4. und Ziffer 7.5.:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4. und Ziffer 7.5.2. bis 7.5.6. erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genann-
ten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
7.6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.
7.7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
7.7.1. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Be-
förderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sa-
chen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
7.7.2. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder berufli-
chen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und
dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;
7.7.3. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder - so-
fern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.
zu Ziffer 7.6. und Ziffer 7.7.:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Teil B Ziffer 7.6. und
Ziffer 7.7. in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Be-
vollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben,
so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den
Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag
etwa mitversicherten Personen.
7.8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auf-
trag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.
7.9. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.
7.10.1. Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen
wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der
EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.
7.10.2. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
7.10.2.1. im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder
7.10.2.2. für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelt-
einwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage,
Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen,

zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzulei-
ten (WHG-Anlagen);



- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen ei-
ner Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt
sind.
7.11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
7.12. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).
7.13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
7.13.1. gentechnische Arbeiten,
7.13.2. gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
7.13.3. Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
7.14. Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
7.14.1. Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
7.14.2. Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
7.14.3. Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
7.15. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es
sich handelt um Schäden aus
7.15.1. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-
derung von Daten,
7.15.2. Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
7.15.3. Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
7.15.4. Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.
7.17. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
7.18. Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungssteuer

8.1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt - Mittags 12:00 Uhr -, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne
von Teil B Ziffer 9.1. zahlt.
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbe-
ginn, damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.
8.2. Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Be-
trag (Einmalbeitrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder
Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versiche-
rungsperiode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend
der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.
8.3. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag

9.1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzli-
chen Regelung gemäß § 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz, nach
Zugang des Versicherungsscheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen,
jedoch nicht vor dem vereinbarten, im Versicherungsschein angegebe-
nen Versicherungsbeginn.
9.2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags

eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
9.3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

10.1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
10.2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Teil B Ziffer 10.3. und
10.4. mit dem Fristablauf verbunden sind.
10.3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder der Kosten in
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Teil B Ziffer
10.2. Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
10.4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung des Beitrages, der Zinsen oder der Kosten in
Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauffor-
derung nach Teil B Ziffer 10.2. Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
10.5. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug
ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen mit der
Mahnung ausgesprochen wird und der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist
zahlt. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Teil B Ziffer 10.3.
bleibt unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) aufgefordert worden ist.

12. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.



13. Anpassung des Beitrages

Für die Beitragsanpassung gelten folgende Bestimmungen:
13.1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkula-
tionsunterlagen des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren (z.B.
Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquo-
te) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Hapftpflichtrisiken
eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten
Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den
Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Teil B
Ziffer 14. und aus sonstigen Vereinbarungen ergeben (z.B. Berufsgrup-
pe). Tarifmerkmale sind alle Informationen, die der Versicherer zur
Bestimmung des versicherten Risikos und zur Berechnung des Beitra-
ges im Antrag abfragt und im Versicherungsschein dokumentiert.
13.2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm
kalkulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Un-
ternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen wer-
den, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten
nicht zur Verfügung steht.
13.3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versi-
cherungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, be-
rechtigt, den für bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit
dieser für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzel-
nen Bestandsgruppen anzupassen, wenn
13.3.1. die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezoge-
nen Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten
Beitragsanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch be-
einflussbar waren und
13.3.2. die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt (Bagatellgrenze).
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Bei-
trag des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang.
Ist der Beitrag nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
Versicherer dazu verpflichtet.
13.4. Steht dem Versicherer zum Ende eines Versicherungsjahres kein
ordentliches Kündigungsrecht zu, darf er den Beitrag nach obigen
Grundsätzen zu Beginn eines neuen Versicherungsjahres nur anpassen,
wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den
tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben
bei einer solchen Anpassung außer Betracht.
13.5. Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn der
Versicherer dem Versicherungsnehmer in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail)
- die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen

altem und neuem Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens mitgeteilt und

- ihn über sein Recht nach Teil B Ziffer 13.7. belehrt hat.
13.6. Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Baga-
tellgrenze (Teil B Ziffer 13.3.2.) sind die festgestellten Abweichungen
bei der nächsten Beitragsanpassung zu berücksichtigen.
13.7. Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Andernfalls
wird der Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt.

14. Tarifmerkmale

Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Scha-
denverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem
durch das nachfolgende Tarifmerkmal und Tarifmerkmalsklassen be-
stimmt wird.
14.1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
14.1.1 Der Beitrag richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Ver-
sicherungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.
14.1.2 Es gilt folgende Einteilung:
Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung
Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen
Die Berufsgruppe B wird ausschließlich unter der Marke DBV Deut-
sche Beamtenversicherung angeboten.

14.1.3 Definition der Berufsgruppen:
14.1.3.1 Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei den Versicherungsnehmern handelt um:
(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
Personen und Einrichtungen:
- Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

des deutschen öffentlichen Rechts;
- juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen
würden;

- mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenord-
nung);

- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung),
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend
und Altenpflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissen-
schaft, Kunst, Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbil-
dung dienen;

- Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, sofern ihre

nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für
diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht
und sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrich-
tungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Perso-
nen;
(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr-
bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);
(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar
vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind;
(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Be-
amten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ih-
rem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;
(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei-
tern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionä-
ren und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen.
Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind
und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben und von ihnen unterhalten werden.
14.1.3.2. Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei dem Versicherungsnehmer handelt um
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunter-
nehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versi-
cherungsagentur;
(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Perso-
nen gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Be-
rechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten
werden;
(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
oder (2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht an-
derweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten,
die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) oder (2) er-
füllt haben.
Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Ver-
sicherungsnehmer dem Beitragseinzug im Wege des Lastschrifteinzugs-
verfahrens zustimmt.
14.1.3.3. Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Be-
ruf des Versicherungsnehmers nicht den unter Teil B Ziffer 14.1.3.1.
und 14.1.3.2. genannten Berufsgruppen zuzuordnen ist.
14.2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
14.2.1. Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweili-
gen Voraussetzungen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Ände-
rung auch eine Änderung der Zuordnung zu einer der Tarifmerkmals-
klassen, wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Änderung nach der
neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.



14.2.2. Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerk-
malsklasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die
Tarifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag als vereinbart. Werden
die Angaben später nachgeholt, gilt der Beitrag nach der zutreffenden
Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Meldung beim
Versicherer als vereinbart.
14.2.3. Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für
die Zuordnung des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und
vom Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise
anzufordern. Kommt der Versicherungsnehmer der Aufforderung des
Versicherers nicht binnen eines Monats nach, wird der Beitrag vom
Beginn des laufenden Versicherungsjahres an nach der Tarifmerkmals-
klasse mit dem höchsten Beitrag berechnet.
14.2.4. Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichti-
ger Angaben des Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerk-
malsklasse zugeordnet oder diese Zuordnung während der Vertrags-
laufzeit schuldhaft beibehalten, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn
des laufenden Versicherungsjahres nach der bei richtiger Zuordnung
geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Differenz nacherho-
ben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages
für das laufende Versicherungsjahr erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit
werden die Rechte des Versicherers nach Teil B Ziffer 20. ausgeschlos-
sen.
14.3. Änderungen von Tarifmerkmalen
14.3.1. Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarif-
merkmale zu ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn
sich anhand der zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenentwick-
lung herausstellt, dass die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht
in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein für den Umfang des ver-
sicherten Risikos bestimmend sind. Außerdem ist er verpflichtet, ein-
zelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen, wenn die tatsächliche
Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmalsklasse nicht groß
genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit auszuschließen.
14.3.2. Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang
und die veränderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Beitrag und
Versicherungsleistung müssen weiterhin in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen.
14.3.3. Änderungen nach Teil B Ziffer 14.3.1. gelten ab Beginn des
nächsten Versicherungsjahres, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer
- einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläute-

rung auf die Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif sowie
altem und neuem Beitrag und

- über sein Kündigungsrecht nach Teil B Ziffer 14.3.4. in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail)

informiert hat.
14.3.4. Im Fall einer Änderung nach Teil B Ziffer 14.3.1. kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zum Ablauf des lau-
fenden Versicherungsjahres kündigen, und zwar auch dann, wenn die
Anpassung nicht zu einer Beitragserhöhung führt.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

15. Dauer und Ende des Vertrages

15.1. Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr.
15.2. Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des
ersten Versicherungsjahres zum ersten eines jeden Monats in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden.
15.3. Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versi-
cherungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ablauf, gekündigt werden.
15.4. Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versi-
cherer spätestens einen Monat vor dem Kündigungstermin zugegangen
sein. Der Vertrag endet am jeweiligen Tag, Mittags 12:00 Uhr.
15.5. Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu
Jahr, wenn er zu dem vereinbarten Vertragsablauf ungekündigt ist.

16. Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu
dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

17. Kündigung nach Versicherungsfall

17.1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde
oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt
wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
17.2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

18. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

19. Mehrfachversicherung

19.1. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist.
19.2. Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des
später geschlossenen Vertrages verlangen.
19.3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

20. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

20.1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

20.2. Rücktritt

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten.
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.



Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf
er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

20.3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
Der Versicherer muss die ihm nach Teil B Ziffer 20.2. und 20.3. zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Teil B Ziffer 20.2. und 20.3.
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in Teil B Ziffer 20.2. und 20.3. ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

20.4. Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

21. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseiti-
gen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

22. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

22.1. Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersatz-
ansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Wo-
che anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsneh-
mer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.
22.2. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach An-
sicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind,
müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-
sandt werden.
22.3. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftli-
ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahn-
bescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies
unverzüglich anzuzeigen.

22.4. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
22.5. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

23. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

23.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte.
23.2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Teil B Ziffer 23.1. zustehendes Kündigungs-
recht ausübt.

Weitere Bestimmungen

24. Mitversicherte Person

24.1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle
für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Teil
B Ziffer 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines
Mitversicherten entsteht.
24.2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitver-
sicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

25. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung oh-
ne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

26. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

26.1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
Geschäftsstelle gerichtet werden.
26.2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.



27. Verjährung

27.1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
27.2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zugeht.

28. Zuständiges Gericht

28.1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
28.2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige
Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
28.3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

29. Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

30. Ergänzungsdeckung - sofern ausdrücklich vereinbart

30.1. Die Ergänzungsdeckung ist eine Anschlussdeckung zu einer bei
einem anderen Versicherer bestehenden Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung.
Sie ergänzt den Versicherungsschutz des bei einem anderen Versicherer
bestehenden Vertrages um die durch unseren Vertrag gebotene Haft-
pflichtdeckung.
30.2 Die Versicherungssummen des bei dem anderen Versicherer be-
stehenden Vertrages betragen mindestens 500.000,- Euro für Personen-
schäden und 50.000,- Euro für Sachschäden.
30.3 Versicherungsschutz besteht nur, soweit aus dem bei einem ande-
ren Versicherer bestehenden Vertrag keine Leistung beansprucht wer-
den kann.
Verweigert der andere Versicherer wegen Nichtzahlung des Beitrages
den Versicherungsschutz oder existiert kein Vertrag bei einem anderen
Versicherer, besteht kein Anspruch auf Gewährung dieses Versiche-
rungsschutzes aus unserem Vertrag.
30.4 Die Ergänzungsdeckung besteht bis zum Ablauf des bei einem an-
deren Versicherer bestehenden Haftpflichtversicherungsvertrages,
längstens für die Dauer von drei Jahren.
30.5 Beitrag für die Ergänzungsdeckung
30.5.1. Für die Dauer der Ergänzungsdeckung ist ein entsprechend dem
Deckungsumfang reduzierter Beitrag zu zahlen.
30.5.2. Mit dem Ende der Ergänzungsdeckung und dem Beginn des
vollen Versicherungsschutzes ist der volle Beitrag zu entrichten, über
den der Versicherungsnehmer mit einem Nachtrag zum Versicherungs-
schein informiert wird.
30.6. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich zu
informieren, wenn der bei einem anderen Versicherer bestehende Ver-
trag vor dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt endet.

31. Begriffsbestimmung

Versicherungsjahr:
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus gan-
zen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt.
Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

32. Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht
zufrieden ist

32.1. Versicherungsombudsmann
Wenn der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Verbraucher
mit der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine
Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem gewünschten
Ergebnis führt, kann der Verbraucher sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden (Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006
Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Tel.: 0800
3696000, Fax: 0800 3699000). Der Ombudsmann für Versicherungen
ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende
Schlichtungsstelle.
32.2. Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht
zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, kann der Versicherungsnehmer sich auch an die für den
Versicherer zuständige Aufsicht wenden.
Versicherungsunternehmen unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsauf-
sicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; Tel.: 0228 4108-0; Fax:
0228/4108-1550. Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle
ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.
32.3. Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten.


